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und nicht nur in jeder Provinz, sondern auch in jedem ihrer Kreise eine
ernsthafte Untersuchung anstellen soll, ob nicht sowohl Amts-, Städte- und
adlige Untertanen von diesem dem Bauersmann so gar lästigen Umstände in
gewissem Maße befreit und die Sache dergestalt eingerichtet werden könne,
daß, anstatt daß der Bauer jetzt die ganze Woche dienen muß, er die Woche
über nicht mehr als drei oder vier Tage zu Hofe dienen dürfe. Es wird
dieses zwar anfangs etwas Geschrei geben, allein da es für den gemeinen
Mann nicht auszustehen ist, wenn er wöchentlich fünf Tage oder gar sechs
Tage dienen soll, die Arbeit an sich auch bei den elenden Umständen, worein
er dadurch gesetzt wird, von ihm sehr schlecht verrichtet werden muß. so muß
darunter einmal durchgegriffen werden! Und es werden alle vernünftigen
Gutsbesitzer sich hoffentlich wohl dazu verstehen, in diese Veränderung der
Diensttage ohne Schwierigkeit zu willigen, um so mehr, da sie in der Tat
ersehen werden, daß, wenn der Bauer sich erst ein wenig wieder erholt hat,
er in den wenigen Tagen ebensoviel und vielleicht noch mehr und besser
arbeiten wird, als er vorher in den vielen Tagen getan hat.

Kabinettsbefehl Friedrichs d. Gr. an die kurmärkische Kammer vom 15. Juli 1749.

Da verschiedene Domänenbeamte die Bauern mit Stockschlägen übel
traktieret haben, S. K. M. aber dergleichen Tyrannei gegen Dero Unter-
tanen durchaus nicht gestatten wollen, so wollen Höchftdieselben, daß, wenn
forthin einem bewiesen werden kann, daß er einen Bauer mit dem Stocke
geschlagen habe, ersterer sodann deshalb alsosort und ohne einige Gnade
auf 6 Jahre zur Festung gebracht werden soll, wenn auch schon dergleichen
Beamte der beste Bezahler wäre und seine Pacht sogar praenumerierte.

Aus einer Kabinettsordre Friedrichs d. Gr. an den Oberpräsidenten von Domhardt
vom 2. April 1771, betreffend die Verwaltung von Westpreußen.

Die Untertanen werden für freie Leute erklärt und die Leibeigenschaft
aufgehoben, auch dergestalt gefetzet, daß kein Bauer die Woche hindurch mehr
als drei Tage Hofdienst tut, und dieferhalb müssen auch alle die zu den
Starosteien gehörigen Vorwerke, wo - keine Brauereien sind, zu Dörfern
gemacht werden.

Aus einer Instruktion über die Verwaltung von Westpreußen und dem Netzedistrikt
für den Oberpräsidenten von Domhardt vom 7. Juni 1772.

Es muß unter den katholischen und evangelischen Untertanen nicht der
allermindeste Unterschied gemacht werden, sondern selbige müssen bei der Kriegs-
und Domänen-Kammer ohne Rücksicht aus die Religion aus gleichen unpar-
teiischen Fuß schlechterdings gehöret und auf alle Weife behandelt werden uftv.

Friedrich an d'Alembert, den 17. September 1772.

Die Sorge für die Erziehung ist ein wichtiger Gegenstand, den Fürsten
nicht vernachlässigen sollten, und den ich bis aus meine Landschulen aus¬
dehne. Das sind die Steckenpferde meines Alters.


